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Ihr Antrag auf Informationszugang vom 5. Juni 2020 

Sehr geehrte 

auf Ihren oben genannten Antrag ergeht nach $ 7 Abs. 1 S. 1 Informationsfreiheitsgesetz 

(IFG) folgender 

Bescheid 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Bescheid ergeht auslagen- und gebiihnmtrel, 

mit Email vom 5. Juni 2020 beantragten Sie Zugang zu folgenden Informationen: 

„Übersicht über die Rahmenverträge für Beratungs-, IT- und Schulungsdienstleistungen 

(keine Handwerksleistungen)“ 

Ein Informationsanspruch ist vorliegend nicht gegeben. Denn der Anspruch aus 8 1 Abs. 1 

IFG beschränkt sich auf vorhandene Informationen. Eine darüberhinausgehende Informati- 

onsbeschaffungspflicht zu Lasten der Behörden besteht nicht. 

  

Standort Berlin-Jungfernheide Standort Berlin-Marienfelde Standort Berlin Alt-Marienfelde 

Max-Dohrn-Straße 8-10 Diedersdorfer Weg 1 Alt-Marienfelde 17-21 

10589 Berlin 12277 Berlin 12277 Berlin Y rm 
Telefon +49 30 18412-0 Telefon +49 30 18412-0 Telefon +49 30 18412-0 Aeenisstenie 

  

Fax +49 30 18412-99099 Fax +49 30 18412-99099 Fax +49 30 18412-99099



Seite 2 von 2 ———— BE R 
3 . 

> I 
; v 

Die von Ihnen angeforderte Übersicht müsste jedoch erst erstellt werden, da Rahmenverträge 

beim Bundesinstitut für Risikobewertung nicht zentral erfasst sind. 

Für ablehnende Ausgangsbescheide sind i in der Informationsgebührenverordnung keine Aus- 

lagen und Gebühren vorgesehen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

beim Bundesinstitut für Risikobewertung, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin, erhoben 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Felix Keidel 

IFG Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), das zu- 

letzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. | S. 1626) 

geändert worden ist. 

IFGGebV Informationsgebührenverordnung vom 2. Januar 2006 (BGBl. IS. 6), die durch 

Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. | S. 3154) geändert 

worden ist. 

 


